
Synopse
zum Entwurf einer Änderung der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976

(GBGO-Novelle 2002)

Neben dem Bürgerbegutachtungsverfahren wurden nachstehende Stellen zur Abgabe

einer Stellungnahme im Rahmen des Begutachtungsverfahrens eingeladen:

1. Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst

2. NÖ Landes-Landwirtschaftskammer

3. Wirtschaftskammer für NÖ

4. Kammer für Arbeiter und Angestellte für NÖ

5. Volksanwaltschaft

6. Österreichischen Gemeindebund

7. Österreichischen Städtebund, Landesgruppe NÖ

8. Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP

9. Verband Sozialdemokratischer Gemeindevertreter in NÖ

10. Verband Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindever

11. Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren

12. Landesverband leitender Gemeindebediensteten

13. Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft de

14. Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst

15. Abteilung Personalangelegenheiten A

16. Abteilung Finanzen

17. NÖ Gleichbehandlungskommission

Ferner wurde der Entwurf über eine Änderung der NÖ

Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 dem NÖ Landtagsk

Volkspartei, dem Klub der Sozialdemokratischen Landtagsab

Niederösterreichs und dem Klub der Freiheitlichen Landtagsa

Niederösterreichs zur Kenntnis übermittelt.
Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 28.05.2002
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Von der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren Niederösterreichs und von der

Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst wurden Stellungnahmen abgegeben.

Vom Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP und von der Gewerkschaft der

Gemeindebediensteten, Landesgruppe NÖ, bestehen zur beabsichtigten Novelle keine

Einwände.

Die Stellungnahmen sind im Folgenden zusammengefasst

Im Allgemeinen:

Stellungnahme der Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst:
Unter der Voraussetzung, dass die Änderung nur begünstigenden Inhalt hat, wird,

wie bereits in der Vorbegutachtung angeführt, kein Einwand zum rückwirkenden

Inkrafttreten erhoben.

Auf die Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über

einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der

Gebietskörperschaften, LGBl 0814-0, darf hingewiesen werden.

Anmerkung:

Gleichzeitig mit dem Begutachtungsverfahren wurde der Gesetzesentwurf

entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den

Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen

Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, LGBl. 0814, den maßgeblichen Stellen

zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zustellung übermittelt.
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Im Besonderen:
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren NÖ:
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Anmerkung:

Der Aufwand, der durch ein rückwirkendes Inkrafttreten verursacht wird, ist der

Abteilung Gemeinden bewusst. Der Gesetzesentwurf ist aber

Verhandlungsergebnis zwischen den Gemeindevertreterverbänden sowie dem

Österreichischen Städtebund und der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten.


